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Zur Anwendung von Sicherheitsbeiwerten in der Baupraxis

K. KORDINA
Braunschweig

Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie gelingt es, die
Bedeutung der einzelnen Unsicherheitsfaktoren aufzuzeigen und

ihren Einfluß auf das Bauwerk anzugeben. Allerdings können die
Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie für Aufgaben der
praktischen Bemessung im allgemeinen nicht unmittelbar Anwendung

finden; aus diesem Grund werden z.Zt. vereinfachte, sogenannte
semi-probabilistische Systeme angewendet; sie werden vielfach
in Form einer symbolischen Gleichung der nachstehenden Form

anges ehrieben :

v a D +
S L

ß l] 1

Hierin bedeuten

v Unsicherheitsbeiwert der Lastens
v Unsicherheitsbeiwert der Baustoffgutenm
D Ständige Last
L Verkehrslast
U Traglast des Querschnitts

a mid ß Faktoren, mit welchen die Unsicherheiten
der Größen D bzw. L erfaßt werden.

Gleichung (1) ist jedoch im allgemeinen schon zu umständlich, um

bei der praktischen Bemessung Anwendung zu finden. Mein Ziel
ist, Möglichkeiten und Grenzen einer Vereinfachung anzudeuten:

1) Die Größen D und L beinhalten üblicherweise zusammengesetzte
Beanspruchungen, beispielsweise Biegemomente (M) und gleichzeitig

wirkende Längskräfte(N). Eine Bemessung ist dann zweifach

durchzuführen: einmal mit der größeren Längskraft und
dem kleineren Moment und vice versa. Hierbei ist zusätzlich
zu bedenken, daß die Unsicherheit in der Höhe der Längskraft

in Einzelfällen nicht gleich groß jener des gleichzeitig
wirkenden Biegemoments sein muß was eine Vereinfachung -

erschwert, aber auch auf verborgene Gefahren hinweist. Es

scheint mir eine der wichtigsten Aufgaben der Statistik zu
sein anzugeben, in welchen Fällen die Annahme gleicher
Unsicherheiten für M und N nicht vertretbar ist.
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Abgesehen von diesen Überlegungen ist eine Vereinfachung des
Ausdrucks innerhalb der Klammer in G1.(1) anzustreben, wofür
sich die Annahme a ß anbietet. Leider machen bislang nur
venige Vorschriften von dieser Möglichkeit Gebrauch; der
USA-Code und der UdSSR-Code legen a 4= ß fest, wobei zusätzlich

noch verschiedene Kombinationen von a-D und ß-L zu
berechnen sind.

Die wissenschaftliche Bearbeitung des Sicherheitsproblems
sollte bevorzugt prüfen, ob die Annahme a ß gerechtfertigt
ist.

Eine weitere Vereinfachung von Gleichung (1) ergibt sich
dadurch, daß der Teilsicherheitsbeiwert V,. von der rechten auf
die linke Gleichungsseite gebracht wird, so daß Gleichung (1)
neu geschrieben werden kann in der folgenden Form:

v [a D + ß lJ < U (2)

Hier wird ein Gesamtsicherheitsbeivert v v • v„ benützt.s M

Diese Vereinfachung scheint brauchbar zu sein bei Bauteilen,
deren Verformungen die äußeren Schnittgrößen nicht beeinflussen,
deren ungünstigste Beanspruchung aus einer gleichzeitigen und

gleichmäßigen Erhöhung aller Schnittgrößen (M, N, Q) hervorgeht

und schließlich dort, wo eine Änderung der Festigkeit
keine unproportionale Änderung innerhalb der gegebenen
Schnittgrößenkombination hervorruft. £lj Es ist klar, daß auch bei
Tragwerken, bei welchen die Verformungen die äußeren Schnittgrößen

nicht beeinflussen - also z.B. bei Biegebalken - die
beiden letztgenannten Forderungen nicht immer eingehalten sind.
Trotzdem wird man von dieser Vereinfachung gern Gebrauch machen.
Sobald aber Tragwerksverformungen in Rechnung zu stellen sind
(Theorie II. Ordnung), würde es sowohl der Sicherheitstheorie
als auch dem Streben nach Wirtschaftlichkeit widersprechen,
zur Vereinfachung einen Gesamtsicherheitsbeivert zu verwenden.

Wird dieser Gedankengang auf schlanke Stützen angewendet, so

ist Gleichung (1) in folgender, modifizierter Form anzuschreiben

"W) * sm(D.L;v„)] S-Ï-- ('•)
M

Werden Teilsicherheitsbeiwerte beibehalten, wird das Zusatzmoment

infolge der Stabverformungen AM nur durch den Beiwert v
s

vergrößert, was vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeitstheorie



K. KORDINA 281

aus richtig ist. Ein Gesamtsieherheitsheiwert hingegen würde zu
einer nicht gerechtfertigten Vergrößerung dieses Zusatzmomentes
führen.
Um diesen Einfluß deutlich zu machen, wird das Ergebnis einer
Zahlenrechnung gezeigt:
Es wurde \> - "j/v* gesetzt und die Traglasten einerseits
unter Anwendung eines Gesamtsicherheitsbeiwertes nach Gl.(2)
andererseits mit Teilsicherheitsbeiwerten nach Gl. (1a)
ermittelt. Das Verfahren nach Gl. (1a) erbrachte um 20-25 %

höhere zulässige Lasten.

Hier war somit eine Vereinfachung nach Gleichung (2) aus Gründen
der Wirtschaftlichkeit nicht zu vertreten. Die neue deutsche
Stahlbeton-Vorschrift wird im übrigen von der Teilung des
Sicherheitsbeiwertes bei der Bemessung schlanker Stützen
Gebrauch machen.

3) Mit der besseren Durchdringung des Verhaltens unserer Bauwerke
steigt die Genauigkeit der Spannungsermittlung. Beispielsweise
war es vor 20 Jahren keineswegs üblich, bei gewöhnlichen
Hochbauten vom Einfluß der Zwangschnittgrößen oder vom Kriechen
und Schwinden zu sprechen und diese Einflüsse in die Rechnung
einzuführen. Heute, unter Anwendung der Computertechnik,
werden auch kleine Nebe'neinf lüsse erfaßt. Dies sollte durch
eine Herabsetzung des Sicherheitsbeiwertes V berücksichtigt
werden; dies scheint mir im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie

zulässig zu sein.
Aufgabe der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es nach m.E.
nicht nur, die theoretischen Zusammenhänge mit den Ergebnissen

der Statistik aufzuzeigen, sondern auch den wirklichen
Gegebenheiten besser angepaßte Teilsicherheitsbeiwerte zu
ermitteln.
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